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► Nr.  VO/2019/07132
öffentlich

Lübeck, 05.02.2019
Vorlage

Verantwortliche Bereiche:
2.830 - Kurbetrieb Travemünde

Bearbeitung: Manfred Graf (E-Mail: manfred.graf@luebeck-tourismus.de Telefon: 04502 - 804 
105)

1. Erlass einer Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhe-
bung von Kurabgabe und Strandbenutzungsgebühren im Stadtteil  
Kurort und Seeheilbad Travemünde
2. Erlass einer Satzung zur Änderung der Satzung über die Ord-
nung im Strandgebiet des Ostseeheilbades Travemünde (Strand-
satzung)
Beratungsfolge:
Datum Gremium Status Zuständigkeit

25.02.2019 Senat Nichtöffentlich zur Senatsberatung
11.03.2019 Wirtschaftsausschuss und Ausschuss für 

den "Kurbetrieb Travemünde (KBT)"
Öffentlich zur Vorberatung

12.03.2019 Hauptausschuss Öffentlich zur Vorberatung
28.03.2019 Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck Öffentlich zur Entscheidung

Beschlussvorschlag:
1. Die als Anlage II beigefügte 9. Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung 

von Kurabgabe und Strandbenutzungsgebühren im Stadtteil Kurort und Seeheilbad 
Travemünde 
und

2. Die als Anlage IV beigefügte 4. Satzung zur Änderung der Satzung über die Ordnung 
im Strandgebiet des Ostseeheilbades Travemünde (Strandsatzung)
werden beschlossen.

Verfahren:
Beteiligte Bereiche/Projektgruppen:
 
Ergebnis:

1.300 Recht - keine rechtlichen Bedenken
1.201 Haushalt und Steuerung - Kenntnis- 
nahme

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen Ja
gem. § 47 f GO ist erfolgt: X Nein
Begründung: Keine direkte Betroffenheit

Die Maßnahme ist: neu
X freiwillig

vorgeschrieben durch:  

Finanzielle Auswirkungen: Nein
X Ja 



Seite: 2/2

Begründung:
Siehe Anlage I

Anlagen:
I  Begründung

II Änderungssatzung zur Kurabgabesatzung

III Synopse zur Änderung der Kurabgabesatzung

IV Änderungssatzung Strandsatzung

V Synopse zur Änderung der Strandsatzung

Senator Sven Schindler
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Begründung:

Die Bürgerschaft hat in Ihrer Sitzung am 29.11.2018 zu TOP 10.17.42, Ziffer 3, folgenden 
Beschluss gefasst:

„Keine Strandbenutzungsgebühr für Lübeckerinnen und Lübecker
Die Strandbenutzungsgebühr wird zum 01.01.2019 für Lübeckerinnen und Lübecker 
nicht mehr erhoben. Die entsprechende Satzung wird entsprechend geändert.“

Mit der vorgeschlagenen Änderung der Kurabgabesatzung wird dieser Beschluss umgesetzt. 
Daraus resultierend wird es erforderlich, ebenfalls den Wortlaut der Strandsatzung anzupas-
sen. 

Der Bürgerschaftsbeschluss vom 29.11.2018 lässt hinsichtlich der Begrifflichkeit „Lübecke-
rinnen und Lübecker“ offen, welcher Personenkreis konkret gemeint ist. Der Kurbetrieb geht 
bei den vorgeschlagenen Satzungsänderungen davon aus, dass Personen mit Hauptwohn-
sitz in der Hansestadt Lübeck von der Gebührenpflicht befreit werden sollen. Dies entspricht 
auch der bisher praktizierten Regelung zur Befreiung dieses Personenkreises am Priwall-
strand. Personen mit Zweitwohnsitz in der Hansestadt Lübeck sind von der vorgesehenen 
Änderung nicht erfasst. 

Die Berechtigung zum gebührenfreien Betreten des Kurstrandes kann vom Kurbetrieb in der 
Praxis nur aufgrund der Eintragung im Personalausweis geprüft werden. Hier wird der Haupt-
wohnsitz eingetragen. 

1. Änderung der Kurabgabesatzung (Anlage II)

a. Die Umsetzung des Eingangs zitierten Bürgerschaftsbeschlusses führt für den Kurbe-
trieb Travemünde zu verminderten Umsatzerlösen im Bereich der Strandbenutzungs-
gebühr, da die bisher bestehende Befreiung der Lübecker Einwohner von der Strand-
benutzungsgebühr auf dem Priwall mit dem Beschluss auf den Kurstrand auf der 
Stadtseite ausgedehnt wird. Darüber hinaus hat der Verzicht auf die Erhebung der 
Gebühr bei Einwohnern/Einwohnerinnen der Hansestadt Lübeck steuerliche Konse-
quenzen, die sich aus der sogenannten verdeckten Gewinnausschüttung ergeben. 

Die genaue Höhe des zu erwartenden Einnahmerückgangs ist schwer zu beziffern, 
da belastbare Zahlen über den Anteil der Lübecker Strandbesucher am Kurstrand auf 
der Stadtseite nicht vorliegen. Übernimmt man den Anteil der am Priwallstrand er-
fassten Lübecker Besucher (rund 31%) als Grundlage für die Berechnung der Minder-
einnahmen auf der Stadtseite, ergibt sich ein Betrag von 28.000 Euro netto. Dieser 
Betrag ist, obwohl tatsächlich nicht zugeflossen, als fiktive Einnahme mit einem Steu-
eranteil von 32% zu versteuern, führt also zu zusätzlich entstehenden Kosten in Höhe 
von 9.000 Euro. Das Betriebsergebnis des Kurbetriebs Travemünde verschlechtert 
sich also jährlich um 37.000 Euro bei einem veranschlagten Gesamtaufkommen bei 
der Strandbenutzungsgebühr von 140 TE.

b. Der Kurbetrieb schlägt vor, die Strandbenutzungsgebühr für den Priwallstrand von 
bisher 1,40 Euro auf 2,80 Euro zu erhöhen. 

Die Besucherzahlen am Priwallstrand haben sich in den letzten Jahren kontinuierlich 
erhöht. War bereits eine Steigerung der Besucherzahlen nach Fertigstellung der Feri-
endörfer auf dem Priwall zu verzeichnen, hat sich diese Tendenz nach der (Teil)fertig-
stellung der Unterkünfte im Projekt „Priwall Waterfront“ fortgesetzt. Ein weiterer An-
stieg der Besucherzahlen ist zu erwarten. Erhöhte Besucherzahlen bedeuten für den 
Kurbetrieb Travemünde einen erhöhten Personalaufwand (Reinigungsarbeiten in den 
Außenanlagen und den Sanitärgebäuden) und erhöhte Sachkosten. Das Betriebser-
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gebnis für den Priwallstrand weist aus den genannten Gründen eine deutlich höhere 
Unterdeckung (- 310TE) aus als das Ergebnis für den Kurstrand auf der Stadtseite (- 
99TE). 

Losgelöst von der finanziellen Betrachtung hat sich das Angebot für Besucher des 
Strandes auf dem Priwall kontinuierlich weiterentwickelt und ist zwischenzeitlich mit 
der Infrastruktur am Strand auf der Stadtseite vergleichbar (Badewacht, Stranddu-
schen, Sanitäranlagen, Strandkorbvermietung, Gastronomie). Der Kurbetrieb beab-
sichtigt darüber hinaus, ab der Saison 2019 auch den Besuchern des Priwallstrandes 
das „Gast-WLAN“ kostenlos zur Verfügung zu stellen. Auch unter diesen Gesichts-
punkten ist eine Erhöhung der Gebühr aus Sicht des Kurbetriebs Travemünde ge-
rechtfertigt. 

Durch die Gebührenerhöhung erwartet der Kurbetrieb Travemünde eine Mehreinnah-
me von 20.000 Euro netto.

c. Die bisherige Saisonstrandkarte wird künftig nicht mehr angeboten. 
 

Die Saisonstrandkarte stellt eine erhebliche Rabattierung der Strandbenutzungsge-
bühr dar. Der Preis basiert auf Zahlung eines Betrages in Höhe der Strandbenut-
zungsgebühr für 12 Einzelkarten. Jeder darüber hinausgehende Strandbesuch ist für 
den Inhaber kostenlos. Nach Einschätzung des Kurbetriebs Travemünde ist dieses 
Angebot zu rund 90% von Lübeckern, insbesondere Einwohnern Travemündes, in 
Anspruch genommen worden. Nach Befreiung der Lübecker Einwohner von der 
Strandbenutzungsgebühr geht der Kurbetrieb davon aus, dass kaum noch Nachfrage 
besteht. 

d. Der Kurbetrieb passt darüber hinaus die Bezeichnung der Strandabschnitte in der Ku-
rabgabesatzung dem Wortlaut des § 1 der Strandsatzung an. So definiert § 11 der 
Kurabgabesatzung den „Kurstrand“ als Strand auf der Stadtseite und als Strand auf 
dem Priwall. Nach der Strandsatzung ist „Kurstrand“ aber nur der Strand auf der 
Stadtseite. Der Strand auf dem Priwall hat eine eigene Bezeichnung. In den §§ 11 bis 
16 der Kurabgabesatzung wird zur Klarstellung der Begriff Kurstrand als Benennung 
aller Strandabschnitte durch den Begriff „Strand“ 

2. Änderung der Strandsatzung (Anlage IV)

Die Strandsatzung definiert in § 2 u. a. den Personenkreis, der berechtigt ist, den 
Kurstrand (Stadtseite) und den Priwallstrand zum Zwecke des Verweilens zu betreten. 
Aufgrund der beschlossenen Strandbenutzungsgebührenfreiheit für Lübecker ist der § 2 
neu zu fassen. 

Darüber hinaus sind redaktionelle Änderungen vorgenommen worden.



Anlage II

1

9. Satzung
 

zur Änderung der Satzung über die Erhebung von Kurabgabe und Strandbenutzungs-
gebühren im Stadtteil Kurort und Seebad Travemünde vom

Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) und der §§ 1, 2, 4, 6 
und 10 Abs. 1-5 des Kommunalabgabengesetzes des Landes Schleswig-Holstein (KAG) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 10.01.2005 (GVOBl. Schl.-H. S. 27), zuletzt geän-
dert durch Gesetz vom 18.03.2018 (GVOBl. Schl.-H. S. 69), wird die Satzung der Hansestadt 
Lübeck über die Erhebung von Kurabgabe und Strandbenutzungsgebühren im Stadtteil Kur-
ort und Seebad Travemünde in der Fassung vom 12.06.2001 (Lübecker Stadtzeitung vom 
31.07.2001), zuletzt geändert durch die 8. Änderungssatzung vom 05.02.2018 (Bekanntma-
chung vom 12.02.2018) durch Beschluss der Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck vom                          
wie folgt geändert: 

TEIL 2
Strandbenutzungsgebühren

1.

§ 11 - Gegenstand erhält folgende Fassung:

Zur Deckung der Kosten für Betrieb und Unterhaltung des Strandes werden am

1. Strand auf der Stadtseite zwischen der Nordermole und der Abgrenzung bei der nördli-
chen Abfahrrampe

2. Strand am Priwall zwischen der Südermole und einer gedachten Linie, die 120 m west-
lich der Landesgrenze zu Mecklenburg-Vorpommern verläuft

Strandbenutzungsgebühren erhoben.

2.

§ 13 - Entstehen der Gebührenpflicht, Gebührenschuldner und Fälligkeit wird wie folgt 
geändert

Absatz 1 erhält folgende Fassung:

(1) Die Pflicht zur Zahlung der Strandbenutzungsgebühr entsteht mit dem Betreten der ge-
kennzeichneten Strandabschnitte zum Zwecke des Verweilens.

3.

§ 14 - Befreiungen

Absatz 1 wird wie folgt ergänzt:

d) Personen mit Hauptwohnsitz in der Hansestadt Lübeck

Absatz 2 wird wie folgt geändert:

Die Benutzung des Strandes auf dem Priwall ist für folgende Personen strandbenutzungsge-
bührenfrei:

Buchstabe a) und b) werden gestrichen
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Die Buchstaben c) bis d) werden Buchstaben a) bis b)

4.

§ 15 - Vergünstigungen

§ 15 wird gestrichen

5.

§ 16 - Strandkarten wird § 15 und erhält folgende Fassung:

(1) Die Berechtigungskarten zum Betreten des Strandes (Strandkarte) sind vor dem Betreten des 
Strandes auf der Stadtseite beim Strandkorbvermieter bzw. aus den an den Eingängen zum 
Strand aufgestellten Automaten, auf dem Priwall aus den an den Eingängen zum Strand aufge-
stellten Automaten zu lösen. Schwerbehinderte erhalten bei Vorliegen der Voraussetzungen des 
§ 18 ermäßigte Strandkarten beim Strandkorbvermieter und beim Kurbetrieb Travemünde.

(2) Die Strandkarten berechtigen zur Benutzung des Strandes.

(3) Strandkarten sind beim Betreten des Strandes mitzuführen und dem Aufsichtspersonal auf Verlan-
gen vorzulegen. Sie sind nicht übertragbar. Bei missbräuchlicher Benutzung werden sie eingezo-
gen.

(4) Wird die Strandbenutzungsgebühr erst im Rahmen einer vom Kurbetrieb Travemünde durchge-
führten oder veranlassten Kontrolle entrichtet, entsteht eine zusätzliche Verwaltungsgebühr, die 
sofort fällig ist. Die Höhe der Verwaltungsgebühr ergibt sich aus der Verwaltungsgebührensat-
zung der Hansestadt Lübeck.

(5) Für verloren gegangene Strandkarten wird Ersatz nicht geleistet.

6.

§ 17 - Höhe der Gebühr wird § 16 und wie folgt neu gefasst:

(1) Die Strandbenutzungsgebühr beträgt € 2,80.

(2) Ab 15.00 Uhr beträgt die Strandbenutzungsgebühr € 1,40.

7.

Die §§ 18 bis 22 werden § 17 bis 21

8.

Diese Satzung tritt am Tage nach der Bekanntmachung in Kraft.

Lübeck, den 
Der Bürgermeister
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Satzung

über die Erhebung von Kurabgabe und Strandbenutzungsgebühren im 
Stadtteil Kurort und Seeheilbad Travemünde vom 12. Juni 2001 in der 
Fassung der 8. Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung 
von Kurabgabe und Strandbenutzungsgebühren im Stadtteil Kurort 
und Seeheilbad Travemünde vom 05.02.2018

§ 1 Abgabenarten

Die Hansestadt Lübeck erhebt Kurabgabe und Strandbenutzungsge-
bühren nach Maßgabe der folgenden Vorschriften:

TEIL 1
Kurabgabe

§ 2 Gegenstand der Abgabenerhebung

(1) Der Stadtteil Travemünde der Hansestadt Lübeck ist als Seeheil-
bad anerkannt.

(2) Die Hansestadt Lübeck erhebt im Stadtteil Travemünde zur teil-
weisen Deckung ihrer Aufwendungen für die Herstellung, Verwal-
tung und Unterhaltung der zu Kur- und Erholungszwecken im Er-
hebungsgebiet bereitgestellten öffentlichen Einrichtungen 
(Kureinrichtungen) eine Kurabgabe. Die Kurabgabe ist unabhän-
gig davon zu zahlen, ob und in welchem Umfang die Kureinrich-
tungen in Anspruch genommen werden.

(3) Für die Benutzung besonderer öffentlicher Einrichtungen oder 
allgemein zugänglicher Veranstaltungen können neben der Kur-
abgabe Gebühren oder besondere Entgelte erhoben werden.

§ 3 Erhebungszeitraum

Die Kurabgabe wird in der Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember eines 
jeden Jahres erhoben.

§ 4 Abgabenpflichtiger Personenkreis

(1) Die Kurabgabe wird von allen Personen erhoben, die sich im 
Erhebungsgebiet aufhalten, ohne dort ihren gewöhnlichen Aufent-
halt zu haben (ortsfremd) und denen die Möglichkeit zur Benut-
zung der Kureinrichtungen oder Teilnahme an Veranstaltungen 
geboten wird. 

(2) Personen, die im Erhebungsgebiet ihren gewöhnlichen Aufenthalt 
haben, sind nicht ortsfremd. Darüber hinaus sind Personen nicht 
ortsfremd, die im Erhebungsgebiet arbeiten oder in Ausbildung 
stehen.

(3) Als ortsfremd gilt auch, wer im Erhebungsgebiet Eigentümer/in 
oder Besitzer/in einer Wohnungseinheit ist, wenn und soweit er 
oder sie diese überwiegend zu Erholungszwecken nutzt.

(4) Als ortsfremd gelten nicht:
a) Tagesgäste (ortsfremde Personen, die sich im Er-

hebungsgebiet aufhalten, ohne dort zu übernach-
ten), wenn sie die Kureinrichtungen nicht in An-
spruch nehmen oder nicht an Kurveranstaltungen 
teilnehmen, 

b) Teilnehmer an Tagungen, Kongressen und Lehr-
gängen, wenn sie die Kureinrichtungen nicht in An-
spruch nehmen oder nicht an Kurveranstaltungen 
teilnehmen.

c)  bettlägerige Kranke und Verletzte, die nicht in der Lage sind, 
die Kureinrichtungen in Anspruch zu nehmen, bei Vorlage ei-
ner ärztlichen Bescheinigung.

Personen zu a) und b) zahlen an Tagen, an denen sie die Kurein-
richtungen in Anspruch nehmen, die Tageskurabgabe.

§ 5 Befreiungen

(1) Von der Kurabgabe sind freigestellt:
1. Kinder und Jugendliche bis zur Vollendung des 18. Lebens-

jahres, bei Nachweis des Lebensalters.
2. Kinder, Kindeskinder, Geschwister und Geschwisterkinder, 

Eltern, Großeltern, Schwiegereltern, Schwiegertöchter und -
söhne, Schwäger und Schwägerinnen von Personen, die im 
Erhebungsgebiet ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben, 
wenn sie unentgeltlich in die häusliche Gemeinschaft dieser 

Satzung

über die Erhebung von Kurabgabe und Strandbenutzungsgebühren im 
Stadtteil Kurort und Seeheilbad Travemünde vom 12. Juni 2001 in der 
Fassung der 9. Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung 
von Kurabgabe und Strandbenutzungsgebühren im Stadtteil Kurort 
und Seeheilbad Travemünde vom 

unverändert

unverändert

unverändert

unverändert

unverändert
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Person aufgenommen sind und die Kureinrichtungen nicht in 
Anspruch nehmen.

3. Studierende an den Hoch- und Fachschulen in der Hanse-
stadt Lübeck mit gültigem Studentenausweis.   

4. Teilnehmer/innen an den vom Kurbetrieb Travemünde aner-
kannten sportlichen Veranstaltungen für deren Dauer, so-
weit sie die Kureinrichtungen nicht in Anspruch nehmen.

5. Schwerbehinderte mit einem Grad der Behinderung von
100.

6. Die Begleitperson eines Schwerbehinderten, sofern eine 
ständige Begleitung notwendig ist und dies im Ausweis
des Schwerbehinderten eingetragen ist.

7. Personen mit gewöhnlichem Aufenthalt in der Hansestadt 
Lübeck. 

8. OstseeCard-Inhaber/innen aus anderen Orten während der 
Geltungsdauer der Karte.

(2) Personen, die unter die Befreiungen 2. oder 4. fallen, zahlen an 
Tagen, an denen sie die Kureinrichtungen in Anspruch nehmen, 
die Tageskurabgabe. 

(3) Inhaber/innen von Gästekarten anderer Ferienorte in Schleswig-
Holstein, die dem Verbund der OstseeCard nicht angeschlossen 
sind, sind während der Geltungsdauer dieser Karte für einen Tag 
von der Kurabgabe befreit.

§ 6 Entstehen der Abgabepflicht und Fälligkeit

(1) Die Kurabgabepflicht entsteht mit der Ankunft im Erhebungsge-
biet. Die Kurabgabepflichtigen haben die Kurabgabe spätestens 
am Tage nach der Ankunft bei den zum Einzug und zur Abfüh-
rung der Kurabgabe Verpflichteten für die gesamte Dauer des 
voraussichtlichen Aufenthalts im Erhebungsgebiet zu entrichten.

(2) Tagesgäste, die Kureinrichtungen in Anspruch nehmen wollen, 
haben die Kurabgabe vor Inanspruchnahme der Kureinrichtungen 
beim Kurbetrieb Travemünde zu entrichten.

(3) Die Kurabgabepflicht für die Jahreskurabgabe (§ 7 Abs. 3) ent-
steht am 1. 1. eines jeden Jahres und wird durch einen schriftli-
chen Veranlagungsbescheid festgesetzt, soweit sie nicht bereits 
vorher entrichtet worden ist. Sie ist im Falle der schriftlichen Ver-
anlagung einen Monat nach Bekanntgabe des Veranlagungsbe-
scheids fällig.

§ 7 - Höhe der Kurabgabe 

(1) Die Kurabgabe beträgt für jeden Tag, an dem sich der/die Kurab-
gabepflichtige im Erhebungsgebiet aufhält, für jede kurabgabe-
pflichtige Person

in der
-------------------------------------------------------------------
Frühjahrs-, Herbst- Sommerkurzeit
und Winterkurzeit
vom 01.01. - 14.05. und 15.05. - 14.09.

15.09. - 31.12.
-------------------------------------------------------------------
Pro Person       €  1,40                     €   2,80

(2) Die Höchstbeträge der Kurabgabe betragen
-------------------------------------------------------------------
in der Zeit vom

01.01. - 14.05. und 15.05. - 14.09.
15.09. - 31.12.
-------------------------------------------------------------------
Pro Person     €  39,20                    €  78,40

An- und Abreisetag gelten bei Personen, die im Erhebungsgebiet 
übernachten, als ein Tag, wobei der Anreisetag nicht berechnet 
wird.

Die Kurabgabe wird für die Dauer eines jeden ununterbrochenen 
Aufenthalts in einem Kalenderjahr mit dem vorstehend genannten 
Tagessatz, höchstens jedoch in Höhe der Höchstbeträge nach 
Absatz 2 erhoben.

Bei mehreren Aufenthalten im Kalenderjahr wird die Kurabgabe 
nur bis zur Höhe der Jahreskurabgabe nach Absatz 3 erhoben.

(3) Die Jahreskurabgabe beträgt für jede kurabgabepflichtige Person 
im Kalenderjahr € 78,40.

unverändert

unverändert
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Kurabgabepflichtigen Personen steht es frei, anstelle der nach 
Tagen berechneten Kurabgabe eine Jahreskurabgabe zu zahlen.

(4) Eigentümer/innen oder Besitzer/innen von Wohnungseinheiten im 
Erhebungsgebiet und deren zum Haushalt gehörende Familien-
angehörige, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt nicht im Erhe-
bungsgebiet haben, zahlen unabhängig von der Aufenthaltsdauer 
die Kurabgabe in Höhe der Jahreskurabgabe. Bei Aufgabe der 
Wohngelegenheit vor dem 15.05. oder bei Erwerb einer Wohnge-
Wohngelegenheit nach dem 14.09. wird die Kurabgabe auf An-
trag nach Maßgabe von § 7 Abs. 2 berechnet.

(5) Eigentümer/innen oder Besitzer/innen von Dauer- bzw. Saisonlie-
geplätzen für Boote sowie Inhaber/innen von Dauerstellplätzen 
auf Campingplätzen im Erhebungsgebiet und deren zum Haus-
halt gehörende Familienangehörige, die ihren gewöhnlichen Auf-
enthalt nicht im Erhebungsgebiet haben, zahlen unabhängig von 
der Aufenthaltsdauer die Kurabgabe in Höhe der Jahreskurabga-
be. Bei Aufgabe des Dauer- bzw. Saisonliegeplatzes bzw. des 
Dauerstellplatzes vor dem 15.05. oder bei Anmietung oder Er-
werb eines Dauer- bzw. Saisonliegeplatzes bzw. Dauerstellplat-
zes nach dem 14.09. wird die Kurabgabe auf Antrag nach Maß-
gabe von § 7 Abs. 2 berechnet.

(6) Teileigentümer/-innen von Wohngelegenheiten im Erhebungsge-
biet und deren zum Haushalt gehörende Familienmitglieder, die 
ihren gewöhnlichen Aufenthalt nicht im Erhebungsgebiet haben, 
mit einem nachgewiesenen Aufenthaltsrecht von weniger als 28 
Tagen im Jahr, zahlen unabhängig von der Aufenthaltsdauer eine 
Jahreskurabgabe in Höhe von € 56,-- in der Zeit vom 15.05. bis 
14.09. oder € 28,-- in der Zeit vom 15.09. bis 14.05.. 

§ 8 - Rückzahlung von Kurabgabe 

Bei vorzeitigem Abbruch des vorgesehenen Aufenthalts wird die nach 
Tagen berechnete zuviel gezahlte Kurabgabe auf Antrag erstattet. Die 
Rückzahlung erfolgt durch den Kurbetrieb Travemünde und nur an 
den/die OstseeCard-Inhaber/in gegen Vorlage der OstseeCard und 
einer Bescheinigung, in der der/die Wohnungsgeber/in die Abreise 
des/der Kurabgabepflichtigen bestätigt. Der Anspruch auf Rückzah-
lung erlischt einen Monat nach der Abreise. Diese Bestimmungen 
gelten nicht für Jahres-OstseeCards und Tages-OstseeCards und 
deren Inhaber/innen.

§ 9 - Pflichten und Haftung der Wohnungsgeber/innen 

(1) Jeder, der im Erhebungsgebiet Personen beherbergt oder ihnen 
Wohnraum zu Erholungszwecken überlässt (Wohnungsgeber/in), 
ist verpflichtet, entweder persönlich oder durch ortsansässige Be-
vollmächtigte oder Beauftragte, die von ihm/ihr aufgenommenen 
Personen (auch Bekannten- und Verwandtenbesuche) innerhalb 
von 3 Tagen beim Kurbetrieb Travemünde unter Verwendung der 
vom Kurbetrieb Travemünde kostenlos ausgegebenen Meldevor-
drucke bzw. des zur Verfügung gestellten Onlinemeldescheins 
anzumelden. Bei Verwendung des Onlinemeldescheins ist mit 
dem Kurbetrieb eine Datenschutzvereinbarung zu schließen. Für 
die Meldungen gelten die Bestimmungen des Landesmeldegeset-
zes in der jeweils geltenden Fassung. 
In den Anmeldungen sind Namen, Vornamen, Staatsangehörig-
keit, Heimatanschriften, Geburtsdatum und Anzahl der mitreisen-
den Kinder, soweit das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet ist, 
Anreise- und Abreisetage der aufgenommenen Personen sowie 
Namen und Anschrift des/der Wohnungsgeber/in im Erhebungs-
gebiet, die Vermieternummer und die Nummer der ausgestellten 
OstseeCard anzugeben. Wohnungsgeber/innen im Sinne dieser 
Vorschrift sind auch die Eigentümer/innen einer Wohngelegen-
heit (Wohnhäuser, Ferienhäuser, Appartements, Sommerhäu-
ser), soweit sie Familienangehörigen oder Dritten Unterkunft ge-
währen.
Die Meldepflicht obliegt auch Personen, die sich vorübergehend 
in eigenen Wohnungseinheiten im Sinne von § 7 Abs. 4 aufhal-
ten, für ihre Person und für die Personen, denen sie Unterkunft in 
ihren Wohneinheiten gewähren, soweit sie selbst oder diese Per-
sonen noch keine Jahres-OstseeCard gelöst haben.

(2) Die Wohnungsgeber/innen haben selbst oder durch ihre Bevoll-
mächtigten oder Beauftragten ein Gästeverzeichnis zu führen, in 
das alle aufgenommenen Personen am Tage der Ankunft einzu-
tragen sind. Das Gästeverzeichnis ist den Beauftragten des Kur-
betriebes Travemünde jederzeit auf Anforderung vorzulegen. Die

unverändert

unverändert
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Aufzeichnung im Gästeverzeichnis hat die Angaben der Melde-
scheine gemäß Abs. 1 zu enthalten. Die Eintragung in das 
Gästeverzeichnis ersetzt nicht die Erfüllung der Meldepflicht nach 
dem Landesmeldegesetz gegenüber der Meldebehörde.

(3) Die Wohnungsgeber/innen haben die Kurabgabe von den kurab-
gabepflichtigen Personen, die sie beherbergen oder denen sie 
Wohnraum überlassen, einzuziehen, ihnen eine OstseeCard aus-
zuhändigen und die Kurabgabe innerhalb von 14 Tagen nach 
Rechnungslegung an den Kurbetrieb Travemünde oder die von 
diesem mit der Einziehung beauftragte Stelle abzuführen. Sie haf-
ten für die rechtzeitige und vollständige Einziehung und Abfüh-
rung der Kurabgabe. Die Wohnungsgeber/innen sind verpflichtet, 
die Kurabgabesatzung in den Wohngelegenheiten für die kurab-
gabepflichtigen Personen an deutlich sichtbarer Stelle anzubrin-
gen. Die Satzungstexte stellt der Kurbetrieb Travemünde kosten-
los zur Verfügung.

Weigert sich der Kurabgabepflichtige, die Kurabgabe zu zahlen, 
kann sich der Wohnungsgeber nur durch die unverzügliche Un-
terrichtung des Kurbetriebs Travemünde von seiner Haftung be-
freien. Dabei sind Namen und Anschrift der Kurabgabepflichtigen 
und die Aufenthaltsdauer anzugeben. 

(4) Die Eigentümer/innen und Besitzer/innen von eigenen Woh-
nungseinheiten im Sinne von § 7 Abs. 4 sind verpflichtet, die Kur-
abgabe ihrer kurabgabepflichtigen Familienmitglieder einzuziehen 
und unverzüglich an den Kurbetrieb Travemünde bzw. die von 
diesem mit der Einziehung beauftragte Stelle abzuführen. Sie haf-
ten für die rechtzeitige und vollständige Einziehung und Abfüh-
rung der Kurabgabe

(5) Die Pflichten der Wohnungsgeber/innen gemäß den Absätzen 1, 
2 und 3 gelten entsprechend für die Leiter/innen von Heimen
(z. B. Jugendherbergen) und diejenigen, die Standplätze zum 

Aufstellen von Zelten, Wohnwagen, Wohnmobilen und ähnlichen 
Einrichtungen oder Bootsliegeplätze Dritten überlassen. Die 
Überlasser von Bootsliegeplätzen haben dem Kurbetrieb Trave-
münde zudem die erforderlichen Daten der Inhaber/innen von 
Dauer- bzw.  Saisonliegeplätzen mitzuteilen.

(6) Die Wohnungsgeber/innen und die ihnen gemäß § 9 Abs. 5 
gleichgestellten Personen haben dem Kurbetrieb Travemünde 
über Tatsachen Auskunft zu erteilen, die für die Festsetzung der 
Kurabgabe von Bedeutung sind. Die Auskünfte sind nach bestem 
Wissen und Gewissen zu erteilen.

(7) Die Wohnungsgeber/innen und die ihnen gemäß § 9 Abs. 5 
gleichgestellten Personen sind nicht berechtigt, Ermäßigungen 
bei der Berechnung der Kurabgabe oder Befreiungen zu gewäh-
ren. Entsprechende Ermäßigungen oder Befreiungen kann nur 
der Kurbetrieb Travemünde auf Antrag aussprechen.

(8) Der Verbleib der vom Kurbetrieb Travemünde kostenlos ausgege-
benen OstseeCards ist vom Wohnungsgeber lückenlos nachzu-
weisen. Ein etwaiges Abhandenkommen durch Brand, Diebstahl 
oder sonstige Fälle höherer Gewalt ist unverzüglich anzuzeigen. 
Nicht genutzte Meldescheine und OstseeCards sind auf Anfor-
derung zurück zu geben. Nicht zurück gegebene und verlorene 
OstseeCards werden dem Wohnungsgeber in Höhe von € 14,-- 
in Rechnung gestellt (= durchschnittliche Aufenthaltsdauer der 
Gäste / Jahr = 4 Tage x 25 % Aufschlag = 5 Tage x dem Tages-
satz von € 2,80).

§ 10 OstseeCard

(1) Der/die Kurabgabepflichtige erhält nach Entrichtung der Kurabga-
be nebst Quittung die OstseeCard als Kurkarte. Diese enthält den 
Tag der Ankunft und den Tag der - voraussichtlichen - Abreise. 
Diese Karte ist nicht übertragbar. Daneben kann für die in § 5 
Abs. 1 Ziffer 1 genannten Personen durch den Kurbetrieb Trave-
münde auf Wunsch eine gesonderte gekennzeichnete Ostsee-
Card ausgestellt werden. Hierfür wird eine Verwaltungsgebühr er-
hoben. Die Höhe der Verwaltungsgebühr ergibt sich aus der Ver-
waltungsgebührensatzung der Hansestadt Lübeck.

(2) Jahres-OstseeCards für Inhaber/-innen eigener Wohngelegenhei-
ten werden nur mit einem von der/dem Kurabgabepflichtigen kos-
tenlos zu stellenden Lichtbild des/der Abgabepflichtigen ausgege-
ben. Sie haben jeweils eine Gültigkeit für ein Kalenderjahr. 

unverändert
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(3) Die OstseeCard berechtigt für die Zeit ihrer Geltung, die Jahres-
OstseeCard für das gesamte laufende Kalenderjahr zur Benut-
zung der Kureinrichtungen und zur Teilnahme an Kurveranstal-
tungen, soweit hierfür nicht besondere Gebühren und Entgelte er-
hoben werden.

(4) Die kurabgabepflichtigen Personen haben die OstseeCard bei 
Inanspruchnahme der Kureinrichtungen bei sich zu tragen und 
auf Verlangen den Mitarbeiter/innen oder Beauftragten des Kur-
betriebes Travemünde vorzulegen. Bei missbräuchlicher Benut-
zung wird die OstseeCard ohne Ausgleichsleistungen eingezo-
gen.

(5) Bei Verlust der OstseeCard, mit Ausnahme der Tages-Ostsee-
Card, werden Ersatzausfertigungen erstellt. Hierfür wird eine Ver-
waltungsgebühr erhoben. Die Höhe der Verwaltungsgebühr ergibt 
sich aus der Verwaltungsgebührensatzung der Hansestadt Lü-
beck.

(6) Die OstseeCards, mit Ausnahme der Tages-OstseeCard und der 
Jahres-OstseeCard, werden von den nach § 9 zur Einziehung 
und Abführung der Kurabgabe verpflichteten Personen mit den 
vom Kurbetrieb bestimmten und zur Verfügung gestellten Karten 
ausgestellt und den kurabgabepflichtigen Personen ausgehän-
digt. Jahres-OstseeCard und Tages-OstseeCard werden nur vom 
Kurbetrieb Travemünde ausgestellt.

TEIL 2
Strandbenutzungsgebühren

§ 11 Gegenstand

Zur Deckung der Kosten für Betrieb und Unterhaltung des Kurstrandes 
werden am

1. Strand auf der Stadtseite zwischen der Nordermole und der 
Abgrenzung bei der nördlichen Abfahrrampe

2. Strand am Priwall zwischen der Südermole und einer ge-
dachten Linie, die 120 m westlich der Landesgrenze zu 
Mecklenburg-Vorpommern verläuft

Strandbenutzungsgebühren erhoben.

§ 12  Erhebungszeitraum 

Strandbenutzungsgebühren werden in der Zeit vom 15. Mai bis 
14. September eines jeden Jahres erhoben.

§ 13 Entstehen der Gebührenpflicht, Gebührenschuldner und
Fälligkeit

(1) Die Pflicht zur Zahlung der Strandbenutzungsgebühr entsteht mit 
dem Betreten der als Kurstrand gekennzeichneten Strandab-
schnitte zum Zwecke des Verweilens.

(2) Gebührenschuldner ist, wer die in Absatz 1 genannten Gebiete 
zum Zwecke des Verweilens betritt.

(3) Die Strandbenutzungsgebühr ist fällig, sobald die Gebührenpflicht 
nach Absatz 1 vorliegt.

§ 14 Befreiungen

(1) Von der Strandbenutzungsgebührenpflicht sind freigestellt 
a. Kinder und Jugendliche bis zur Vollendung des 16. Lebens-

jahres und
b. die in § 5 Abs. 1 Ziffer 5 u. 6 genannten Personen sowie
c. alle OstseeCard-Inhaber/innen

(2) Die Benutzung des Kurstrandes auf dem Priwall ist für folgende 
Personen strandbenutzungsgebührenfrei:
a. Personen mit gewöhnlichem Aufenthalt in der Hansestadt 

Lübeck.
b. Im Erhebungsgebiet in einem Ausbildungsverhältnis stehen-

de Personen, wenn sie ihren Wohnsitz im Erhebungsgebiet 
haben.

§ 11 Gegenstand

Zur Deckung der Kosten für Betrieb und Unterhaltung des Strandes 
werden am

1. Strand auf der Stadtseite zwischen der Nordermole und der 
Abgrenzung bei der nördlichen Abfahrrampe

2. Strand am Priwall zwischen der Südermole und einer gedach-
ten Linie, die 120 m westlich der Landesgrenze zu Mecklen-
burg-Vorpommern verläuft

Strandbenutzungsgebühren erhoben.

unverändert

§ 13 Entstehen der Gebührenpflicht, Gebührenschuldner und 
Fälligkeit

(1) Die Pflicht zur Zahlung der Strandbenutzungsgebühr entsteht mit 
dem Betreten der gekennzeichneten Strandabschnitte zum Zwe-
cke des Verweilens.

(2) Gebührenschuldner ist, wer die in Absatz 1 genannten Gebiete 
zum Zwecke des Verweilens betritt.

(3) Die Strandbenutzungsgebühr ist fällig, sobald die Gebührenpflicht 
nach Absatz 1 vorliegt.

§ 14 Befreiungen

(1) Von der Strandbenutzungsgebührenpflicht sind freigestellt 
a. Kinder und Jugendliche bis zur Vollendung des 16. Lebens-

jahres und
b. die in § 5 Abs. 1 Ziffer 5 u. 6 genannten Personen sowie
c. alle OstseeCard-Inhaber/innen
d. Personen mit Hauptwohnsitz in der Hansestadt Lübeck

(2) Die Benutzung des Kurstrandes auf dem Priwall ist für folgende 
Personen strandbenutzungsgebührenfrei:
a. Studierende an den Hoch- und Fachhochschulen in der 

Hansestadt Lübeck mit gültigem Studentenausweis.
b. Teilnehmer/innen an Lehrgängen der Berufsbildungsstätte 

der Handwerkskammer und der Schleswig-Holsteinischen 
Seemannsschule auf dem Priwall.
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c. Studierende an den Hoch- und Fachhochschulen in der 
Hansestadt Lübeck mit gültigem Studentenausweis.

d. Teilnehmer/innen an Lehrgängen der Berufsbildungsstätte 
der Handwerkskammer und der Schleswig-Holsteinischen 
Seemannsschule auf dem Priwall.

§ 15 Vergünstigungen

Für die Nutzung des Kurstrandes kann eine Saisonstrandkarte erwor-
ben werden. Diese ist für die Dauer des Erhebungszeitraumes gültig.

§ 16 Strandkarten

(1) Die Berechtigungskarten zum Betreten des Kurstrandes (Strand-
karte) sind vor dem Betreten des Strandes auf der Stadtseite 
beim Strandkorbvermieter bzw. aus den an den Eingängen zum 
Strand aufgestellten Automaten, auf dem Priwall aus den an den 
Eingängen zum Strand aufgestellten Automaten zu lösen. 
Schwerbehinderte erhalten bei Vorliegen der Voraussetzungen 
des § 19 ermäßigte Strandkarten beim Strandkorbvermieter und 
beim Kurbetrieb Travemünde.

(2) Saisonstrandkarten können beim Touristbüro Travemünde und 
bei den Strandkorbvermietern erworben werden. Sie werden auf 
den Namen des Gebührenpflichtigen ausgestellt.

(3) Die Strandkarten berechtigen zur Benutzung des Kurstrandes.

(4) Strandkarten sind beim Betreten des Strandes mitzuführen und 
dem Aufsichtspersonal auf Verlangen vorzulegen. Sie sind nicht 
übertragbar. Bei missbräuchlicher Benutzung werden sie einge-
zogen.

(5) Wird die Strandbenutzungsgebühr erst im Rahmen einer vom 
Kurbetrieb Travemünde durchgeführten oder veranlassten Kon-
trolle entrichtet, entsteht eine zusätzliche Verwaltungsgebühr, die 
sofort fällig ist. Die Höhe der Verwaltungsgebühr ergibt sich aus 
der Verwaltungsgebührensatzung der Hansestadt Lübeck.

(6) Für verloren gegangene Strandkarten wird Ersatz nicht geleistet.

§ 17 Höhe der Gebühr

(1) Die Strandbenutzungsgebühr beträgt 
auf der Stadtseite auf dem Priwall

€ 2,80 € 1,40

(2) Ab 15.00 Uhr beträgt die Gebühr auf der Stadtseite € 1,40, auf 
dem Priwall € 0,70.

(3) Der Preis für die Saisonstrandkarte (§ 15) beträgt € 33,60.

TEIL 3
Gemeinsame Vorschriften

§ 18 Auskunftspflichten

Die Abgaben- bzw. Gebührenpflichtigen haben gegenüber dem Kurbe-
trieb Travemünde oder dessen Beauftragten die für die Festsetzung 
der Kurabgabe und der Strandbenutzungsgebühr erforderlichen Anga-
ben zu machen.

Soweit der Abgaben- bzw. Gebührenpflichtige Befreiungen, Vergünsti-
gungen oder Ermäßigungen in Anspruch nehmen will, hat er auf Ver-
langen des Kurbetriebes Travemünde oder dessen Beauftragten die 
Umstände nachzuweisen, die zu einer Befreiung, Vergünstigung oder 
Ermäßigung führen. Auf Verlangen haben die Abgaben- bzw. Gebüh-
renpflichtigen Urkunden, die für die Festsetzung, Befreiung, Vergünsti-
gung oder Ermäßigung von Bedeutung sind, zur Einsicht und Prüfung 
vorzulegen.

entfällt

§ 15 Strandkarten

(1) Die Berechtigungskarten zum Betreten des Strandes (Strandkar-
te) sind vor dem Betreten des Strandes auf der Stadtseite beim 
Strandkorbvermieter bzw. aus den an den Eingängen zum 
Strand aufgestellten Automaten, auf dem Priwall aus den an den 
Eingängen zum Strand aufgestellten Automaten zu lösen. 
Schwerbehinderte erhalten bei Vorliegen der Voraussetzungen 
des § 18 ermäßigte Strandkarten beim Strandkorbvermieter und 
beim Kurbetrieb Travemünde.

(2) Die Strandkarten berechtigen zur Benutzung des Strandes.

(3) Strandkarten sind beim Betreten des Strandes mitzuführen und 
dem Aufsichtspersonal auf Verlangen vorzulegen. Sie sind nicht 
übertragbar. Bei missbräuchlicher Benutzung werden sie einge-
zogen.

(4) Wird die Strandbenutzungsgebühr erst im Rahmen einer vom 
Kurbetrieb Travemünde durchgeführten oder veranlassten Kon-
trolle entrichtet, entsteht eine zusätzliche Verwaltungsgebühr, die 
sofort fällig ist. Die Höhe der Verwaltungsgebühr ergibt sich aus 
der Verwaltungsgebührensatzung der Hansestadt Lübeck.

(5) Für verloren gegangene Strandkarten wird Ersatz nicht geleistet.

§ 16 Höhe der Gebühr

(1) Die Strandbenutzungsgebühr beträgt € 2,80.

(2) Ab 15.00 Uhr beträgt die Strandbenutzungsgebühr € 1,40.

§ 17 Auskunftspflichten

unverändert
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§ 19 Ermäßigungen

(1) Schwerbehinderte mit einem Grad der Behinderung von mindes-
tens 50 erhalten bei Vorlage des  gültigen Schwerbehinderten-
ausweises auf die Kurabgabe bzw. die Strandbenutzungsgebühr 
eine Ermäßigung von 50, sofern nicht eine Befreiung nach § 5 
Absatz 1 Ziffer 5 vorliegt.

(2) Im Übrigen können im Einzelfall die Kurabgabe bzw. die Strand-
benutzungsgebühr auf Antrag ganz oder zum Teil erlassen wer-
den, wenn ihre Einziehung nach Lage des Falles unbillig wäre.

§ 20 Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig handelt im Sinne von § 18 Abs. 1 des Kommu-
nalabgabengesetzes derjenige, der sich einen nicht gerechtfertig-
ten Abgabevorteil dadurch erschleicht, dass er

a) ohne von der Kurabgabepflicht befreit zu sein, sich im 
Erhebungsgebiet aufhält und vorsätzlich die Kurabgabe 
nicht entrichtet,

b) ohne von der Pflicht befreit zu sein, Strandbenutzungs-
gebühren zu entrichten, den Strand betritt und vorsätz-
lich die Strandbenutzungsgebühren nicht entrichtet.

(2) Ordnungswidrig handelt im Sinne von § 18 Abs. 1 des Kommu-
nalabgabengesetzes, wer vorsätzlich Belege ausstellt, die in tat-
sächlicher Hinsicht unrichtig sind und dadurch ermöglicht, dass 
Kurabgaben oder Strandbenutzungsgebühren verkürzt werden.

(3) Verstöße der Wohnungsgeber/innen, ihnen Gleichgestellter so-
wie Verstöße von deren Vertreter/innen gegen § 9 sind Ord-
nungswidrigkeiten nach § 18 Abs. 2 Nr. 2 des Kommunalabga-
bengesetzes.

(4) Ordnungswidrigkeiten nach Abs. (1) können mit einer Geldbuße 
bis zu € 2500,--, Ordnungswidrigkeiten nach den Abs. (2) und (3) 
mit einer Geldbuße bis zu € 500,-- geahndet werden.

§ 21 Datenverarbeitung

(1) Zur Ermittlung der Kurabgabepflichtigen und zur Festsetzung der 
Kurabgabe im Rahmen der Veranlagung nach dieser Satzung ist 
die Erhebung folgender Daten gemäß § 13 Abs. 1 i. V. mit Abs. 3 
Nr. 1 und § 11 Abs. 1 Nr. 2 Landesdatenschutzgesetz (LDSG) 
vom 09.02.2000 (GVOBl. Schl.-H. 2000, S. 169) in der jeweils 
gültigen Fassung durch die Hansestadt Lübeck – Kurbetrieb
Travemünde - zulässig:

Personenbezogene Daten werden erhoben über
a) Namen, Vorname(n), Anschrift, Geburtsdatum, Familiensta-

tus und ggf. Kontoverbindung (bei Einziehung und Erstattung 
der Kurabgabe) des/r Kurabgabepflichtigen. Weiterhin über 
einen zuerkannten Grad der Behinderung und ggf. das Merk-
zeichen B, sowie eine ärztlich attestierte Bettlägerigkeit, so-
fern der Abgabe- oder Gebührenpflichtige die entsprechende 
Befreiung oder Ermäßigung in Anspruch nehmen will, 

b) Name und Anschrift eines evtl. Handlungs- oder Zustellbe-
vollmächtigten durch Mitteilung oder Übermittlung durch oder 
Auswertung von
aa) Einwohnermeldeämtern
bb) Bereich Wirtschaft und Liegenschaften der Han-
      sestadt Lübeck
cc) Bereiche Haushalt und Steuerung der Hansestadt Lübeck
dd) Bereich Stadtplanung und Bauordnung der 
       der Hansestadt Lübeck
ee) Grundbuchamt
ff)   Meldescheinen der Beherbergungsstätten

Neben diesen Daten werden die für die Errechnung und Festset-
zung der Kurabgabe erforderlichen Daten erhoben. 

(2) Die Hansestadt Lübeck ist befugt, auf der Grundlage von Anga-
ben der Kurabgabepflichtigen und von Daten, die nach Abs. 1 an-
fallen, ein Verzeichnis der Kurabgabepflichtigen mit den für die 
Kurabgabeerhebung nach dieser Satzung erforderlichen Daten zu 
führen und diese Daten zum Zwecke der Kurabgabeerhebung 
nach dieser Satzung zu verwenden und weiter zu verarbeiten.

§ 18 Ermäßigungen

unverändert

§ 19 Ordnungswidrigkeiten

unverändert

§ 20 Datenverarbeitung

unverändert
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(3) Die Gemeinde behält sich das Recht vor, sofern hierzu auf dem 
Meldeschein die Einwilligung erteilt wird, personenbezogene Da-
ten zu eigenen Zwecken (Marketing), nicht für Dritte zugänglich, 
zu nutzen.

(4) Der Einsatz von technikunterstützter Informationsverarbeitung ist 
zulässig.

§ 22 Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tage nach der Bekanntmachung in Kraft.

Lübeck, den 05.02.2018

Bürgermeister

§ 21 Inkrafttreten

unverändert

Lübeck, den

Bürgermeister    
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4. Satzung zur Änderung der Satzung über die Ordnung im Strandgebiet des Ostsee-
heilbades Travemünde (Strandsatzung) vom

Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein in der Fassung vom 
10.12.2014 (GVOBl. Schleswig-Holstein, S. 473) in Verbindung mit §§ 32 Abs. 2, 34 Abs. 1 
des Landesnaturschutzgesetzes (LNatschG vom 24. Februar 2010 zuletzt geändert durch 
Art. 2 Ges. v. 13.12.2018, GVOBl. S. 773) und § 1 der Landesverordnung zur Sondernut-
zung am Meeresstrand und über Schutzstreifen an Gewässern zweiter Ordnung vom 15. 11. 
2018 (GVOBl. 2018, S. 751) wird die Satzung über die Ordnung im Strandgebiet des Ostsee-
heilbades Travemünde (Strandsatzung) vom 04.09.2003 (Lübecker Stadtzeitung vom 
23.09.2003) in der Fassung der Änderungssatzung vom 02.05.2016 (Lübecker Stadtzeitung 
vom 17.05.2016) nach Beschluss durch die Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck vom 

      wie folgt geändert:

1.

§ 2 - Betreten des Strandgebietes

§ 2 wird wie folgt neu gefasst:

1) Der Kurstrand darf vorbehaltlich des Absatzes 3 in der Sommerkurzeit zum Verweilen nur 
von Personen betreten werden, die

a) ihren Hauptwohnsitz in der Hansestadt Lübeck haben oder

b) OstseeCard-Inhaber/Inhaberinnen sind oder

c) Strandbenutzungsgebühr entrichtet haben oder

d) das 16. Lebensjahr noch nicht vollendet haben oder

e) zu 100 % schwerbehindert sind oder

f) die Begleitperson einer/eines Schwerbehinderten sind, sofern eine ständige Beglei-
tung notwendig ist und dies im Ausweis der/des Schwerbehinderten eingetragen ist.

Jede dieser Personen hat das Recht, sich in den Strandabschnitten der Strandkorbvermieter 
aufzuhalten, auch wenn sie keinen Strandkorb mietet.

2) Der Priwallstrand darf vorbehaltlich des Absatzes 3 in der Sommerkurzeit zum Verweilen 
nur von Personen betreten werden, die

a)    ihren Hauptwohnsitz in der Hansestadt Lübeck haben oder

b)   OstseeCard-Inhaber/Inhaberinnen sind oder

c)   Strandbenutzungsgebühren entrichtet haben oder

d)   das 16. Lebensjahr noch nicht vollendet haben oder
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e)   zu 100 % schwerbehindert sind oder

f) die Begleitperson einer/eines Schwerbehinderten sind, sofern eine ständige Beglei-
tung  notwendig ist und dies im Ausweis der/des Schwerbehinderteneingetragen ist 
oder

g)  im Kurabgabenerhebungsgebiet in einem Ausbildungsverhältnis stehen, wenn sie ih-
ren Hauptwohnsitz im Kurabgabenerhebungsgebiet haben oder

h) Studierende an den Hoch- und Fachschulen in der Hansestadt Lübeck mit gültigem 
Studentenausweis sind oder

i) Teilnehmer an Lehrgängen der Berufsbildungsstätte der Handwerkskammer oder der 
Schleswig-Holsteinischen Seemannsschule auf dem Priwall sind.

3) Das Wandern entlang der Wasserlinie des gesamten Strandgebietes und das Verweilen 
auf folgenden Strandabschnitten

a) Strand am Brodtener Ufer:
Strandabschnitt zwischen der Seebadeanstalt Möwenstein und einer gedachten Linie 
in Richtung Norden zwischen dem Ende der wasserseitigen Steinschüttung (Söhr-
manndamm) und dem Steilufer

b) Kurstrand:
Strandabschnitt zwischen dem Promenadensteg zu Beginn der Liegewiese und einer 
gedachten Linie in 150 Meter Entfernung Richtung Nordermole

c) Priwallstrand
Strandabschnitt zwischen der Landesgrenze zu Mecklenburg-Vorpommern und einer 
gedachten Linie in 120 Meter Entfernung Richtung Südermole

sind frei.

2.

Diese Satzung tritt am Tage nach der Bekanntmachung in Kraft.

Lübeck, den Der Bürgermeister
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Satzung der Hansestadt Lübeck über die Ordnung im Strand-
gebiet des Ostseeheilbades Travemünde (Strandsatzung) vom 
04.09.2003 in der Fassung der 3. Änderungssatzung vom 
02.05.2016

Satzung der Hansestadt Lübeck über die Ordnung im Strand-
gebiet des Ostseeheilbades Travemünde (Strandsatzung) vom 
04.09.2003 in der Fassung der 4. Änderungssatzung vom 

§ 1 Anwendungsbereich

1) Diese Satzung findet auf die in Abs. 2 genannten Gebiete 
des Ostseeheilbades Travemünde Anwendung.

2) Zum Strandgebiet gehören folgende Bereiche:

a) Kurstrand:
            - Strand auf der Stadtseite zwischen der Nordermole 

und der Abgrenzung bei der nördlichen Abfahrrampe 
(Promenadensteg)

b) Strand am Brodtener Ufer:
    - Strand zwischen der Seebadeanstalt Möwenstein und 

einer gedachten Linie in Richtung Norden zwischen 
dem Ende der wasserseitigen Steinschüttung (Söhr-
manndamm) und dem Steilufer

c) Priwallstrand:
 - Strand auf dem Priwall zwischen der Südermole und  

der Landesgrenze zu Mecklenburg Vorpommern

3) Zur Verwirklichung des Rechts der Hansestadt Lübeck, 
einen Teil des Meeresstrandes für den Badebetrieb oder 
für andere Zwecke zu nutzen (Sondernutzung nach § 34 
Abs. 1 LNatSchG i.V.m. § 1 der Landesverordnung zur 
Sondernutzung am Meeresstrand und über Schutzstreifen 
an Gewässern II. Ordnung), wird der Gemeingebrauch in 
den der Sondernutzung unterliegenden Strandabschnitten 
nach Abs. 2 entsprechend den Regelungen dieser Sat-
zung eingeschränkt.

4) Unter Sommerkurzeit ist die Zeit vom 15. Mai bis zum 14. 
September (einschließlich) eines jeden Jahres zu verste-
hen.

§ 2 Betreten des Strandgebietes

1) Der Kurstrand darf vorbehaltlich des Absatzes 3 in der 
Sommerkurzeit zum Verweilen nur von Personen betreten 
werden, die

a) Kurabgabe oder Strandbenutzungsgebühr entrichtet 
haben oder

b) das 16. Lebensjahr noch nicht vollendet haben oder

c) zu 100 % schwerbehindert sind oder

d) die Begleitperson einer/eines Schwerbehinderten 
sind, sofern eine ständige Begleitung notwendig ist 
und dies im Ausweis der/des Schwerbehinderten 
eingetragen ist.

Jede dieser Personen hat das Recht, sich in den Stran-
dabschnitten der Strandkorbvermieter aufzuhalten, auch 
wenn sie keinen Strandkorb mietet.

2) Der Priwallstrand darf vorbehaltlich des Absatzes 3 in der 
Sommerkurzeit zum Verweilen nur von Personen betreten 
werden, die

a) Kurabgabe oder Strandbenutzungsgebühren ent-
richtet haben oder

b) das 16. Lebensjahr noch nicht vollendet haben oder

§ 1 Anwendungsbereich

unverändert

§ 2 Betreten des Strandgebietes

1) Der Kurstrand darf vorbehaltlich des Absatzes 3 in der 
Sommerkurzeit zum Verweilen nur von Personen betreten 
werden, die

a) ihren Hauptwohnsitz in der Hansestadt Lübeck ha-
ben oder

b) OstseeCard-Inhaber/Inhaberinnen sind oder

c) Strandbenutzungsgebühr entrichtet haben oder

d) das 16. Lebensjahr noch nicht vollendet haben oder

e) zu 100 % schwerbehindert sind oder

f) die Begleitperson einer/eines Schwerbehinderten 
sind, sofern eine ständige Begleitung notwendig ist 
und dies im Ausweis der/des Schwerbehinderten 
eingetragen ist.

Jede dieser Personen hat das Recht, sich in den Strandab-
schnitten der Strandkorbvermieter aufzuhalten, auch wenn sie 
keinen Strandkorb mietet.

2) Der Priwallstrand darf vorbehaltlich des Absatzes 3 in der 
Sommerkurzeit zum Verweilen nur von Personen betreten 
werden, die

a) ihren Hauptwohnsitz in der Hansestadt Lübeck ha-
ben oder

b)   OstseeCard-Inhaber/Inhaberinnen sind oder



c) zu 100 % schwerbehindert sind oder

d) die Begleitperson einer/eines Schwerbehinderten 
sind, sofern eine ständige Begleitung notwendig ist 
und dies im Ausweis der/des Schwerbehinderten 

eingetragen ist oder

e) ihren gewöhnlichem Aufenthalt in der Hansestadt 
Lübeck haben oder

f) im Kurabgabenerhebungsgebiet in einem Ausbil-
dungsverhältnis stehen, wenn sie ihren Wohnsitz im 
Kurabgabenerhebungsgebiet haben oder

g) Studierende an den Hoch- und Fachschulen in der 
Hansestadt Lübeck mit gültigem Studentenausweis 
sind oder

h) Teilnehmer an Lehrgängen der Berufsbildungsstätte 
der Handwerkskammer oder der Schleswig-Holstei-
nischen Seemannsschule auf dem Priwall sind.

3) Das Wandern entlang der Wasserlinie des gesamten 
Strandgebietes und das Verweilen auf folgenden Stran-
dabschnitten 

a) Strand am Brodtener Ufer:
Strandabschnitt zwischen der Seebadeanstalt Mö-
wenstein und einer gedachten Linie in Richtung Nor-
den zwischen dem Ende der wasserseitigen Stein-
schüttung (Söhrmanndamm) und dem Steilufer

b) Kurstrand:
Strandabschnitt zwischen dem Promenadensteg zu 
Beginn der Liegewiese und einer gedachten Linie in 
150 Meter Entfernung Richtung Nordermole

c) Priwallstrand
Strandabschnitt zwischen der Landesgrenze zu 
Mecklenburg-Vorpommern und einer gedachten Li-
nie in 120 Meter Entfernung Richtung Südermole

sind ohne Entrichtung einer Kurabgabe oder Strandbenut-
zungsgebühr gestattet.

§ 3 Verhalten im Strandgebiet

1) Jeder Strandnutzer hat sich während der Sommerkurzeit 
so zu verhalten, dass andere Erholungssuchende nicht 
belästigt werden.

2) Insbesondere ist/sind

a) das Radfahren, Benutzen und Abstellen von Fahr-
zeugen - außer Kinderwagen und Rollstühlen -, 

b) musikalische Darbietungen sowie die akustische und 
optische Wiedergabe mit technischen Geräten, so-
fern andere Strandbenutzer dadurch gestört werden 
können,

c) das Wegwerfen von Papier, Obst- und Speiseresten, 
Flaschen, Glas, Zigaretten- und Zigarrenstummeln 
und anderen Abfällen, außer in die dafür aufgestell-
ten Behälter,

d) das Abbrennen offener Feuer, das Grillen sowie das 
Lagern, ausgenommen das Strandgebiet nach   § 1 
Abs. 2 Buchstabe b),

e) das Aufstellen von Zelten, Wohnwagen sowie Wohn-
mobilen,

f)     das Steigenlassen mehrleiniger Drachen

verboten.

c)   Strandbenutzungsgebühren entrichtet haben oder

d)   das 16. Lebensjahr noch nicht vollendet haben oder

e)   zu 100 % schwerbehindert sind oder

f) die Begleitperson einer/eines Schwerbehinderten 
sind, sofern eine ständige Begleitung  notwendig ist 
und dies im Ausweis der/des Schwerbehindertenein-
getragen ist oder

g)  im Kurabgabenerhebungsgebiet in einem Ausbil-
dungsverhältnis stehen, wenn sie ihren Hauptwohn-
sitz im Kurabgabenerhebungsgebiet haben oder

h) Studierende an den Hoch- und Fachschulen in der 
Hansestadt Lübeck mit gültigem Studentenausweis 
sind oder

i) Teilnehmer an Lehrgängen der Berufsbildungsstätte 
der Handwerkskammer oder der Schleswig-Holsteini-
schen Seemannsschule auf dem Priwall sind.

3) Das Wandern entlang der Wasserlinie des gesamten 
Strandgebietes und das Verweilen auf folgenden Stran-
dabschnitten

a) Strand am Brodtener Ufer:
Strandabschnitt zwischen der Seebadeanstalt Mö-
wenstein und einer gedachten Linie in Richtung Nor-
den zwischen dem Ende der wasserseitigen Stein-
schüttung (Söhrmanndamm) und dem Steilufer

b) Kurstrand:
Strandabschnitt zwischen dem Promenadensteg zu 
Beginn der Liegewiese und einer gedachten Linie in 
150 Meter Entfernung Richtung Nordermole

c) Priwallstrand
Strandabschnitt zwischen der Landesgrenze zu 
Mecklenburg-Vorpommern und einer gedachten Linie 
in 120 Meter Entfernung Richtung Südermole

sind frei.

unverändert
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3) Ballspiele sind an den vom Kurbetrieb dafür eingerichte-
ten Standorten, sowie an den Stränden am Priwall und 
am Brodtener Ufer gestattet, soweit dadurch Erholungs-
suchende nicht belästigt werden.

§ 4 Mitbringen von Hunden und Reiten

1) Hunde dürfen in der Zeit vom 1. April bis 30. September 
(einschließlich) in das gesamte Strandgebiet außer in den 
dafür besonders gekennzeichneten Abschnitten (Hunde-
strand) nicht mitgebracht werden. Ausgenommen sind 
Dienst-, Behindertenbegleit- und Blindenhunde, die ihrer 
Bestimmung gemäß mitgeführt werden.

2) Das Reiten ist im gesamten Strandgebiet in der Zeit vom 
1. April bis 30. September einschließlich verboten.

§ 5 Wasserfahrzeuge

1) Wasserfahrzeuge aller Art dürfen mit Genehmigung des 
Kurbetriebs Travemünde nur am Kurstrand und am Pri-
wallstrand gelagert werden.

2) Wer Wasserfahrzeuge aller Art im gesamten Strandgebiet 
zu Wasser bringen oder anlanden will, bedarf der Geneh-
migung des Kurbetriebs Travemünde, der diese nur im 
Einvernehmen mit der zuständigen Behörde erteilen 
kann.

3) Die Absätze 1 und 2 finden auf aufblasbare Schwimmhil- 
fen, wie zum Beispiel Luftmatratzen, aufblasbare Gummi-
tiere, kleine aufblasbare Schlauchboote, keine Anwen-
dung. 

§ 6 Gewerbliche Betätigung und Werbung

Im Strandgebiet  sind gewerbliche Betätigung  und Werbung 
sowie das Ankleben, Anheften, Verteilen, Umhertragen oder 
Umherfahren von Plakaten oder plakatähnlichen Schriften, 
Zetteln, Transparenten und sonstigen Werbeträgern nur mit 
widerruflicher Genehmigung des Kurbetriebes Travemünde 
erlaubt.

§ 7 Strandaufsicht

1) Den Anordnungen der vom Kurbetrieb Travemünde zur 
Aufrechterhaltung der Ordnung am Strand angestellten 
oder beauftragten Personen, die sich als solche auswei-
sen können, ist Folge zu leisten.

2) Personen, die diesen Anordnungen nicht folgen, können 
von den in Abs. 1) genannten Personen des Strandes 
verwiesen werden. Weigerungen werden als Hausfrie-
densbruch strafrechtlich verfolgt.

§ 8 Ausnahmegenehmigungen

Der Kurbetrieb Travemünde kann unter dem Vorbehalt des 
jederzeitigen Widerrufs Ausnahmen von den Vorschriften 
dieser Satzung genehmigen, die auch mit Auflagen und Bedin-
gungen verbunden sein können.

§ 9 Haftung

Die Hansestadt Lübeck haftet nur, wenn der Schaden von ihr,
ihren Bediensteten oder von ihr beauftragten Personen vor-
sätzlich oder grob fahrlässig verursacht worden ist. Dieses gilt 
nicht bei einer Verletzung des Lebens, des Körpers oder der 
Gesundheit.

§ 10 Ordnungswidrigkeiten

unverändert

unverändert

unverändert

unverändert

unverändert

unverändert

unverändert



1) Ordnungswidrig im Sinne des § 134 Abs. 5 Gemeindeord-
nung handelt, wer im Strandgebiet vorsätzlich oder fahr-
lässig entgegen

a) § 3 Abs. 2 a) Rad fährt, sonstige Fahrzeuge – außer 
Kinderwagen und Rollstühlen- benutzt oder abstellt, 

b) § 3 Abs. 2 b) Musik darbietet oder mit technischen 
Geräten akustische und/oder optische Wiedergaben 
vornimmt, sofern andere Strandbenutzer dadurch 
gestört werden können,

c) § 3 Abs. 2 c) Papier, Obst- und Speisereste, Fla-
schen, Glas, Zigaretten- oder Zigarrenstummel und 
andere Abfälle wegwirft, ohne die dafür aufgestellten 
Behälter zu nutzen

d) § 3 Abs. 2 d) offene Feuer abbrennt, grillt sowie la-
gert, ausgenommen das Strandgebiet nach § 1 Abs. 
2 Buchstabe b),

e) § 3 Abs. 2 e) Zelte, Wohnwagen sowie Wohnmobile 
aufstellt,

f) § 3 Abs. 2 f) mehrleinige Drachen steigen lässt.

g) § 4 Abs. 1 Hunde, außer in den dafür besonders ge-
kennzeichneten Abschnitten (Hundestrand) und der 
Zeit vom 1. April bis zum 30. September ( ein-
schließlich) mitführt, ohne dass es sich um bestim-
mungsgemäß eingesetzte Dienst-, Behindertenbe-
gleit - oder Blindenhunde handelt, 

h) § 4 Abs. 2 in der Zeit vom 1. April bis zum 30. Sep-
tember reitet.

2) Ordnungswidrigkeiten können mit einer Geldbuße geahn-
det werden. Sie beträgt bis zu 500 Euro.

Lübeck, den 02.05.2016

Der Bürgermeister
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